
(Engl. Waste Shipment regulation)

Worum geht's?

Die Verordnung über die Verbringung von Abfällen, baut auf den
Bestimmungen des „Basler Übereinkommens über die Kontrolle der grenz-
überschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung“
und des damit verbundenen OECD-Beschlusses auf und setzt diese
unmittelbar in geltendes Gemeinschaftsrecht um. Sie gilt für die
Verbringung (Einfuhr und Ausfuhr) von Abfällen innerhalb der EU sowie in
die EU hinein und heraus. Die Verordnung verbietet den Export von
Abfällen zur Beseitigung (z.B. durch Verbrennung) in Drittstaaten.
Außerdem verbietet sie den Export von gefährlichen und problematischen
Abfällen zur Verwertung in Nicht-OECD-Staaten. Nur der Export nicht
gefährlicher ("grün gelisteter") Abfälle ist in Nicht-OECD-Länder erlaubt.
Die Empfängerländer müssen der Europäischen Kommission nachweisen,
dass sie die Abfälle umweltverträglich behandeln können. Andernfalls wird
die Ausfuhr ausgesetzt.

Die Verbringung von Plastikabfällen unterliegt einer besonderen
Regelung, die je nach Art der Plastikabfälle (gefährlich, schwer recycelbar
& sauber, nicht gefährlich, für das Recycling bestimmt) und
Bestimmungsort der Abfälle (EU, OECD, Nicht-OECD) unterschiedliche
Verfahren vorsieht. Der Export von Plastikabfällen in Nicht-OECD-Länder
ist ab November 2026 verboten. Ab Mai 2029 können diese Länder eine
Ausnahmegenehmigung zum Import solcher Abfälle beantragen, wenn sie
nachweisen können, dass sie in der Lage sind, Abfälle der Kategorie
„sauber, nicht gefährlich, zum Recycling bestimmt“ umweltgerecht zu
entsorgen.
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§ Abfallverbringungsverordnung

Im November 2021 legte die EU-Kommission einen Vorschlag zur Reform
der Vorschriften für die Verbringung von Abfällen vor. Nach Durchlaufen des
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens ist die reformierte Richtlinie am 20.
Mai 2024 in Kraft getreten.
In Deutschland wird die Ausführung/Umsetzung/Durchsetzung der EU-
Verordnung durch das Abfallverbringungsgesetz (AbfVerbrG) festgehalten.

Wie ist der aktuelle Stand?

Stand: 26.11.2025
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1157
https://www.bundesumweltministerium.de/gesetz/basler-uebereinkommen-ueber-die-kontrolle-der-grenzueberschreitenden-verbringung-gefaehrlicher-abfaelle-und-ihrer-entsorgung
https://sns.uba.de/umthes/en/concepts/_00000340.html
https://www.europarl.europa.eu/germany/de/europ%C3%A4isches-parlament/ordentliches-gesetzgebungsverfahren
https://www.bmuv.de/gesetz/gesetz-zur-ausfuehrung-der-verordnung-eg-nummer-1013-2006-ueber-die-verbringung-von-abfaellen-und-des-basler-uebereinkommens-ueber-die-kontrolle-der-grenzueberschreitenden-verbringung-gefaehrlicher-abfaelle-und-ihrer-entsorgung
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Warum ist das wichtig?

Plastikmüllexporte haben verheerende Folgen für Menschen, Umwelt und
Klima. Indem reiche und verbrauchsstarke Länder wie Deutschland ihren
Plastikmüll in einkommensschwächere Drittländer exportieren, bürden sie
diesen die tatsächlichen Kosten einer ordnungsgemäßen Entsorgung auf,
während sie sich selbst des Abfallproblems und damit der Verantwortung
zur Abfallvermeidung entledigen. Untersuchungen zeigen, dass von
Drittländern importierte Plastikabfälle häufig unsachgemäß behandelt
werden und z.B. auf wilden Deponien landen oder verbrannt werden. Die
Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen vor Ort, die lokalen
Ökosysteme und das Klima sind verheerend, da schädliche Chemikalien
und Treibhausgase freigesetzt werden. Aus dem Ausland eingeführter
Plastikmüll belegt oft ohnehin schon knappe Recyclingkapazitäten in
Empfängerländern. Dadurch wird die sachgerechte Verwertung des
eigenen Abfalls erschwert bis unmöglich gemacht. 
Plastikmüllexporte stellen ein Schlupfloch für die Erreichung der EU-Ziele
zur Kreislaufwirtschaft dar, da aus Deutschland exportierten
Kunststoffabfälle in die Recyclingquoten mit eingerechnet werden,
unabhängig davon, was dann tatsächlich mit ihnen passiert.

Was fordert Exit Plastik?

Deutschland gehört zu den Industrieländern, die besonders viele
Kunststoffabfälle erzeugen und in hohen Mengen Kunststoffabfälle
exportieren – knapp 700.000 Tonnen im Jahr 2023. Deshalb trägt
Deutschland eine besondere Verantwortung. Unser Plastikmüllproblem
muss in Deutschland gelöst werden wobei Abfallvermeidung an erster
Stelle stehen muss.

Das EU-Verfahren zur Gewährung von Ausnahmen vom Verbringungs-
verbot für Abfälle könnte neue legale Wege für die Verbringung von
Abfällen schaffen. Wenn Ausnahmen gewährt werden, wird die
Verbringung unter dem Deckmantel der "Ressourcenrückgewinnung"
legitimiert. Wettbewerbsdruck entsteht, die regionale Zusammenarbeit
wird untergraben, der Aufbau inländischer Mehrweg- und Recycling-
Kapazitäten verzögert oder sogar verhindert, Umweltvorschriften werden
geschwächt. Das darf nicht passieren!
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Deshalb fordern wir: 

Plastikmüll muss in erster Linie vermieden werden, z.B. durch
den flächendeckenden Ausbau von unverpackt-Angeboten und
schadstofffreien und ressourcenschonenden Mehrwegsystemen.
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Plastikmüll sollte in dem Land behandelt und recycelt werden, in
dem er produziert wurde.

Deutschland darf demnach gar keine Plastikmüllexporte
vornehmen.
Auf EU-Ebene sollte ein langfristiges Exportverbot für alle Arten
von Plastikmüll in alle Nicht-EU-Staaten erwirkt werden – und
keine Ausnahmeregeln erlaubt werden (auch nicht nach 2029)

Die Umsetzung des Basler Übereinkommens und dessen
Änderungen/Ergänzungen durch Unternehmen muss streng
kontrolliert und bei nicht-Achtung strikt geahndet werden.

Illegaler Abfallhandel muss durch angemessene Maßnahmen
verhindert und bekämpft werden. 

Deutschland muss sich im Rahmen des Basler Übereinkommens
dafür einsetzen, dass Produkte, die Plastik enthalten, wie
beispielsweise Textilien, auch unter die Codes A3210 (gefährliche
Kunststoffabfälle) oder Y48 (sonstige Kunststoffabfälle) eingestuft
werden.

Deutschland muss für die Beseitigung der Schäden durch deutschen
Plastikmüll und die fachgerechte Sanierung von illegalen Müllhalden
in Empfängerländern Sorge tragen. Illegal verschiffter Plastikmüll
muss nach Deutschland zurückgeführt und fachgerecht entsorgt
werden.

Die Finanzierung der Maßnahmen muss gemäß dem Verursacher-
prinzips von den verursachenden plastikproduzierenden
Unternehmen übernommen werden. 
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Gesetzestext der Abfallverbringungsverordnung: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1157
Exit Plastik Themenseite zu Plastikmüllexporten: https://exit-
plastik.de/plastikmuell-exporte/ 
Handelsdaten zur Verbringung von Plastikmüll:
https://www.ban.org/plastic-waste-transparency-project-hub/trade-
data 
Informationen der EU-Kommission zur Verbringung von Abfällen
und Plastikabfällen:  https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-
and-recycling/waste-shipments/plastic-waste-shipments_en
Basler Übereinkommen: https://www.bmuv.de/gesetz/basler-
uebereinkommen-ueber-die-kontrolle-der-grenzueberschreitenden-
verbringung-gefaehrlicher-abfaelle-und-ihrer-entsorgung
Environmental Investigation Agency: The Truth Behind Trash: The
scale and impact of the international trade in plastic waste -
Bericht Umweltbundesamt: Kunststoffabfälle aus Deutschland:
Handlungsempfehlungen zu einer umweltgerechten Behandlung im
In- und Ausland

Links

Kontakt:
Exit Plastik – Zivilgesellschaftliches Bündnis für Wege aus der Plastikkrise

info@exit-plastik.de
c/o HEJSupport e.V., Von-Ruckteschell-Weg 16, 85221 Dachau

www.exit-plastik.de
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